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EuGH: Verbot regionaler TV-Werbung in national ausgestrahlten TV-Programmen 
könnte gegen EU-Recht verstoßen

Nach dem Medienstaatsver-
trag ist die regionale Ver-
breitung von Werbe-Spots 
in einem bundesweiten TV-
Programm grundsätzlich 
verboten. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass lokale 
und regionale Medien im 
Sinne der Medien-Vielfalt 
erhalten bleiben und von 
Einnahmen durch regionale 
Werbung profitieren kön-
nen. Eine Ausnahme gilt nur 
dann, wenn das Recht des 
jeweiligen Bundeslandes re-
gionale Werbung im TV aus-
drücklich erlaubt und diese 
entsprechend zulässt. 

Eine vor dem Landge-
richt Stuttgart geführte 
juristische Auseinanderset-
zung zwischen der öster-
reichischen Mode-Firma 
Fussl mit Stammsitz in 
Ort im Innkreis und dem 
ProSiebenSat.1-Vermarkter 
SevenOne Media GmbH in 
Unterföhring landete als Fra-
ge beim Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) in Luxem-
burg. Die EuGH-Richter 
stellten hierzu fest, dass der 
Medienstaatsvertrag gegen 
das Unionsrecht – insbe-
sondere gegen die Dienst-
leistungsfreiheit – verstoßen 
könnte (Urteil vom 3. Feb. 
2021 – Az.: C-555/19). 

Dabei hegt der EuGH ins-
besondere Zweifel an der 

Verhältnismäßigkeit des § 7 
Abs. 11 RStV (nunmehr § 8 
Abs. 11 MStV), der von den 
deutschen Gesetzgebern auf 
Landesebene insbesondere 
aus Gründen der Sicherung 
der Medien-Vielfalt einge-
führt wurde.

Außerdem könnte es zu ei-
ner unzulässigen Ungleich-
Behandlung der nationalen 
Fernseh-Veranstalter und 
der Anbieter von Werbe-
Dienstleistungen im Inter-
net führen. Der EuGH gab 
dem Landgericht Stuttgart 
daher auf zu prüfen, ob sich 
die Situation der nationalen 
TV-Veranstalter und die der 
Werbeanbieter im Internet 
mit Blick auf die regionale 
Werbung so erheblich von-
einander unterscheiden, dass 
beide ungleich behandelt 
werden dürfen.

Ausgangspunkt ist der 
Wunsch des Mode-Anbie-
ters Fussl, der knapp 190 
Filialen – davon rund 40 in 
Deutschland – betreibt, im 
bayerischen TV-Programm 
der ProSiebenSat.1-Gruppe 
TV-Spots auszustrahlen. Mit 

Verweis auf den Medien-
staatsvertrag verweigerte der 
Vermarkter SevenOne Media 
die Ausstrahlung der Fussl-
Spots in Bayern. Das führte 
zur Klage vor dem Landge-
richt Stuttgart, das wiederum 
dem EuGH die Frage zur 
Klärung vorlegte.

„Das Besondere an dem Fall 
ist, dass beide Parteien der 
Ansicht sind, dass die Ver-
botsnorm des Staatsvertrags 
gegen Europarecht ver-
stößt“, erklärt Dr. Wolfgang 
von Frentz, Partner bei der 

Kanzlei McDermott Will & 
Emery in München, die für 
SevenOne Media tätig ist. 
„Gibt das LG Stuttgart der 
Klage statt, etwa weil es eine 
ungerechtfertigte Ungleich-
behandlung von Werbetrei-
benden im TV und Internet 
sieht, ist dies ein Meilen-
stein für die Zulässigkeit 
regionaler Werbung im ge-
samten Bundesgebiet.“ Zum 
McDermott-Team gehören 
neben Dr. von Frentz noch 
Dr. Christian L. Masch und 
Isabella Kätzlmeier. 

Die Fussl Modestraße Mayr 
GmbH wurde von der Kanz-
lei Michels Wilmes mit 
Stammsitz in Münster be-
treut. Aktiv war der TMT-Ex-
perte Dr. Michael Koenig, 
der von München aus ope-
riert und mit Michels Wilmes 
assoziiert ist. Dr. Koenig ist 
mit der TV-Materie bestens 
vertraut, da er von 2004 bis 
2015 Leiter der Rechtsabtei-
lung bei der Kabel Deutsch-
land AG (heute Vodafone) 
war. (ps)

Die EuGH-Richter sehen im Verbot regionaler TV-Werbung ei-
nen möglichen Verstoß gegen EU-Recht (Foto: G. Fessy/CJUE)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

3 Frauen 1 Auto

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Bavaria Fiction GmbH 
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Freizeit Stars

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

SCG Verlag Ltd. 
Bebelallee 149, 22297 Hamburg

Unter Hinweis auf §§ 5 Abs. 3, 15 MarkenG nehmen wir im Auftrag unserer 
Mandantin Titelschutz in Anspruch für:

TINYHOME
TINY HOMES

in allen Schreibweisen, in allen Abwandlungsformen, Titelkombinationen 
und Darstellungsformen für Druckerzeugnisse, insbesondere Publikationen 
im Printbereich sowie für Film, Fernsehen, Hörfunk, Ton- und Datenträ-
ger aller Art, elektronische und digitale Medien (einschließlich CD-ROM, 
Online-Medien und Internet), Telekommunikationsdienstleistungen (ein-
schließlich Unified Messaging Systems, SMS, WAP) sowie für Software-
erzeugnisse.

Rechtsanwälte Herzog, Dr. Eickelpasch, Gehring, 
Stambusch, Christ & Kollegen 
Stadtstraße 49, 89331 Burgau

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Der Kaiser

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Bavaria Fiction GmbH 
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Anwälte des Bösen – Zwischen Gesetz und 
Gewissen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Constantin Entertainment GmbH 
Carl-Zeiss-Ring 3, 85737 Ismaning

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

DER PROFESSOR
MÜNCHNER FREIHEIT '75
MÜNCHNER FREIHEIT
Streitclub
Nicht der Anfang, nicht das Ende
German Crime
German Cases
Verbrechen in Deutschland
Deutsches Recht
Justiz in Deutschland
Deutsche Justiz
German Justice
Wo ist die Liebe hin?
Babytalk

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians
Hofstetter, Schurack & Partner 
Balanstraße 57, 81541 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Geldkompass

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Abendzeitung München Verlags-GmbH 
Garmischer Straße 35, 81373 München
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KEK: Amazon darf ‚Prime Video Live‘ starten
Auf der 256. Sitzung der 
Kommission zur Ermitt-
lung der Konzentration im 
Medienbereich (KEK) in 
Berlin wurde am 9. Februar 
2021 entschieden, dass die 
Amazon Digital Germany 
GmbH mit Sitz in Mün-
chen ihr geplantes lineares 
TV-Programm mit dem Ar-
beitstitel Prime Video Live 
starten darf. 

Die Amazon Digital Ger-
many GmbH hat bei der Ba-
yerischen Landeszentrale 
für neue Medien (BLM) in 
München eine Rundfunkzu-
lassung für ein bundesweites 
Fernsehspartenprogramm 
unter dem Arbeitstitel Pri-
me Video Live beantragt. 

Gezeigt werden sollen un-
ter anderem Live-Übertra-
gungen des jeweiligen Top-
Spiels der UEFA Champions 
League am Dienstagabend 
ab der Saison 2021/2022.

Der Amazon-Konzern ist der 
weltweit größte Online-Ver-
sandhändler mit einer weit 
gefächerten Produkt-Palette 
und einem umfangreichen 
Angebot eigener Produkte 

und Dienstleistungen. Unter 
eigener Marke bietet Ama-
zon unter anderem das elek-
tronische Lesegerät Amazon 
Kindle, Fire HD Tablets, 
Fire TV-Set-Top-Boxen und 
-HDMI-Sticks, intelligente 
Lautsprecher mit Sprachas-
sistent (Echo/Alexa) sowie 
mit Prime Video auch einen 
eigenen Streaming-Dienst 
an.

Prime Video ist nach Netflix 
Deutschlands zweitgrößter 
Streaming-Anbieter. Über 
Amazon Studios ist der 
Konzern auch selbst im Be-
reich der Produktion und 
Lizenzierung von Filmen 
und Serien aktiv. Über den 
Musik-Streaming-Dienst 

Prime Music können Ama-
zon-Kunden mehr als zwei 
Millionen Songs, aber auch 
Audio-Live-Übertragungen 
der Spiele der Bundesliga, 
der 2. Bundesliga, des DFB-
Pokals sowie aller Spiele der 
UEFA Champions League 
mit deutscher Beteiligung 
empfangen. Zum Amazon-
Konzern gehört ferner die 
Twitch Interactive Inc., die 
das hauptsächlich für Video-
spiele genutzte Video-Portal 
Twitch betreibt. (ps)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Stiller Verdacht
Einfach Mensch!
Tatort: Was wir erben
Die Jägerin – Nach eigenem Gesetz

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, 
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, CD-i, DVD, Offline- 
und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing
Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Zeig mir deinen Job!
Newzheld
Newzter
WATNWS
Newster
Newsheld
Newz Held
News Held

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVD, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

NeueStadt
NeueStadt.org

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Softwareerzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elek-
tronische und digitale Medien und Netzwerke auch CD-ROM, DVD, CD, 
Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

ProPress Verlagsgesellschaft mbH 
Friedrich-Ebert-Allee 57, 53113 Bonn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Die Tutorial-Champions – Promipaare 
machen's nach

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring
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Dann spenden Sie Ihre Sammlung doch an  
die Briefmarkenstelle Bethel. Sie schaffen damit  
sinnvolle Arbeit für behinderte Menschen.

Ihre Leidenschaft
Aber kein Nachfolger in Sicht?




